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Vorwort: Feuerwehr und Kulturgut

Der Aufbau des Bevölkerungsschutzes ist im Fürstentum Liechtenstein im Vergleich 
zu anderen Staaten ein anderer. Zivilschutzorganisationen sind nur in sehr geringer 
Stärke vorhanden, militärische Strukturen bestehen bei uns seit 1868 nicht mehr. Wenn 
es zu Ereignisfällen im Land kommt, ist es die Feuerwehr, die mit einer vergleichsweise 
grossen Mitgliederanzahl unverzüglich reagieren und die Lage am Ort des Geschehens 
massgeblich beeinflussen kann.

Das Aufgabenspektrum, das diese Rettungsorganisation zu bewältigen hat, umfasst 
eine grosse Bandbreite. Der Grundauftrag, Menschen, Tiere, Umwelt und Sachwer-
te vor Feuer-, Elementar- und anderen Schäden zu schützen, bedingt eine Reihe von 
Fähigkeiten, die ausgebildet, erhalten und weiterentwickelt werden müssen. Vor dem 
Hintergrund, dass die meisten unserer Einsatzkräfte diese Aufgabe freiwillig in ihrer 
Freizeit übernehmen, bedarf dies eines hohen organisatorischen und koordinativen 
Aufwands.
In der Priorisierungsreihenfolge Mensch, Tier, Umwelt und Sachwert fallen Kulturgüter 
grundsätzlich ich die abschliessende Kategorie. Die Feuerwehr operiert dabei meist 
mit dem Begriff Wertkonzentration. Das bedeutet, dass der Schwerpunkt eines Einsat-
zes dorthin gelegt wird, wo am meisten Werte vorhanden sind. 
Der monetäre Wert von Kulturgut ist im Vergleich zu anderen Sachwerten in vielen 
Fällen ein geringerer. Doch bei Kulturgut ist zusätzlich der Massstab der Bedeutung 
anzulegen. Diese ist in Geld nicht messbar und wirkt nicht nur in die Gegenwart, son-
dern auch in die Vergangenheit und in die Zukunft. Ein für die Gesellschaft bedeuten-
des Kulturgut ist natürlich mit beliebigen Summen gegen einen Verlust versicherbar. 
Im Vergleich zu anderen Sachwerten, die leicht ersetzt werden können, ist Kulturgut 
bei einer Zerstörung allerdings für immer verloren und kann auch mit diesen Summen 
nicht ersetzt werden.

Bei Ereignisfällen handeln die Einsatzkräfte der Feuerwehr nach vorgegebenen Abläu-
fen und, wenn vorhandenen, nach Einsatzplänen. Ein Feuerwehreinsatzplan, der schon 
wesentliche Informationen zu Kulturgütern enthält, kann dabei unterstützen, möglichst 
schonend vorzugehen und die geeignetsten Mittel einzusetzen. Die Unterstützung 
durch einen Kulturgüterschutzberater, der das betroffene Objekt kennt, hilft dabei, den 
Schaden durch das Ereignis am Kulturgut gering zu halten oder sogar zu verhindern. 
Informationen, die an die Feuerwehrleute gegeben werden, sollten möglichst fundiert 
und detailiert, aber auch möglichst einfach verständlich sein.
Die Konsultierung der verantwortlichen Gemeindefeuerwehren bei den Planungs-
schritten stellt für diese einen zusätzlichen Bezug zum Kulturgut her. Spezifische Schu-
lungen und Übungen helfen den Einsatzkräften dabei, Routine im Umgang mit diesen 
Objekten zu erhalten. 

Der vorliegende Leitfaden baut auf jenem für Feuerwehreinsatzplanungen auf, setzt 
genau an den beschriebenen Aspekten an und lässt die Einsatzerfordernisse der Feu-
erwehr mit jenen des Kulturgüterschutzes zusammenwirken. Zusammenarbeit in der 
Vorbereitung und im Einsatz ist also das Um und Auf, um Kulturgut im Ereignisfall zu 
schützen und für unsere zukünftigen Generationen zu erhalten.

Günther Hoch
Leiter Feuerwehrinspektorat
Amt für Bevölkerungsschutz
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Notfallplanung für Kulturgüter

Zu den präventiven Massnahmen zum Schutz von Kultur-
gut zählt die Notfallplanung für Kulturgüter. Die Feststel-
lung von Gefährdungen, die für die einzelnen Kulturgüter 
relevant sind und die Reduktion der damit verbundenen 
Risiken sind die Grundlage, auf denen Reaktionsmög-
lichkeiten vorbereitet werden. Dies betrifft bewegliche 
und unbewegliche Kulturgüter in gleichem Masse. Die 
Durchführung einer Notfallplanung und die Schaffung 
einer Notfallstruktur sind ein überschaubarer Aufwand 
für den Eigentümer, um den Schutz bei Ereignisfällen si-
cherzustellen. Viele der dafür notwendigen Grundlagen 
wie Gebäudepläne, Inventarlisten, Standortpläne etc. sind 
vorhanden und bedürfen nur geringer Änderungen und 
Ergänzungen.

Die Notfallplanung für Kulturgut erfolgt auf der Grundlage 
eines Sicherheitsberichts, der Gefährdungen und Risiken 
identifiziert und Massnahmen empfiehlt. Sie verschafft 
den an einem Einsatz im Rahmen eines Ereignisfalls be-
teiligten Personen die Übersicht über die bauliche, feuer-
wehrtechnische und kulturgüterschützerische Situation.
Die Notfallplanung besteht aus drei Teilen: der Feuer-
wehreinsatzplanung (FW-Einsatzplanung), der Kulturgü-
terschutzeinsatzplanung (KGS-Einsatzplanung) und der 
Notfallstabilisierung. Das Zusammenspiel dieser Kompo-
nenten ermöglicht einen möglichst schonenden Umgang 

mit Kulturgütern im Ereignisfall und trägt zu deren Erhal-
tung bei. Die Grundlagen der Notfallstabilisierung werden 
im Rahmen des KGS-Verbundes unter Einbeziehung einer 
möglichst breitgefächerten Expertise erarbeitet, weshalb 
diese in diesem Leitfaden nicht weiter erläutert werden. 
Wenn durch die Kulturgutinstitution gesonderte Vorga-
ben zum Umgang mit Kulturgut bestehen, können diese 
der Notfallplanung beigelegt werden.

Vor Beginn der Erstellung einer Notfallplanung empfiehlt 
sich die Kontaktaufnahme mit dem KGS-Verantwortlichen 
der Gemeinde und der Fachstelle KGS im Amt für Kultur. 
Dabei werden Rahmenbedigungen und der notwendige 
Arbeitsumfang festgelegt. Eine Sicherheitsanalyse ist die 
Grundlage für die FW-Einsatzplanung, die KGS-Einsatz-
planung und die Notfallstruktur, die anhand der Leitfäden 
erstellt werden. Nach Fertigstellung wird die Planung 
der Fachstelle KGS vorgestellt und abgegeben. Nach der 
Überprüfung der Vollständigkeit und Machbarkeit prä-
sentieren der Eigentümer und die Fachstelle KGS den 
fertigen Notfallplan der zuständigen Feuerwehr und dem 
KGS-Beauftragten der Gemeinde.
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Feuerwehr-Einsatzplanung

Der FW-Einsatzplan dient der Einsatzleitung und den 
Einsatzkräften zur raschen Orientierung innerhalb und 
ausserhalb der baulichen Anlagen, zur Beurteilung der 
Schadenslage sowie der notwendigen Massnahmen zur 
Schadensabwehr, Schadensminimierung und Schadens-
vermeidung. Er enthält Informationen über die Umgebung 
wie Zufahrten, Nachbargebäude und Wasserbezugsorte, 
über zusätzliche Gefahren und über das Objekt, wie Ge-
schosse, Zugänge, Sicherheitsanlagen, den Standort von 
Kulturgütern und deren Gefährdung. Er soll den verant-
wortlichen Einsatzleiter dabei unterstützen, die richtigen 
taktischen Entscheidungen zu treffen. Bei der Planung ist 
zu bedenken, dass den Erfordernissen des FW-Einsatzes 
Priorität einzuräumen ist.
Zur Erstellung von FW-Einsatzplänen wird an dieser Stelle 
auf den entsprechenden Leitfaden des Amtes für Bevöl-
kerungsschutz verwiesen, der auch spezifische Vorgaben 
für Kulturgut enthält. Erarbeitet werden dabei eine infor-
mative Übersicht, eine Adressliste, ein Zufahrtsplan, ein 
Geländeübersichtsplan, Grundrisspläne und wichtige In-
formationen für den Einsatz bei Kulturgutgefährdung.

Zu schützende Kulturgüter sind mit der Objektnummer 
(vergeben durch das Amt für Kultur) und mit einer auf-
steigenden Prioritätennummer anhand einer Prioritäten-
liste zu versehen.  

Grundsätzlich sind bei der Erstellung die folgenden Fra-
gestellungen zu berücksichtigen. Die daraus gewonnenen 
Antworten fliessen als vorbehaltene Entschlüsse des KGS 
in den Umgebungsplan ein. 

• Wo kann ein Notlager installiert werden?
• Wo können Notdepotflächen eingerichtet werden?
• Wo sind Abstellflächen für Transporfahrzeuge?
• Steht ein KGS-Raum zur Verfügung?
• Wo ist die KGS-Aufnahme?
• Müssen Transportwege abgesperrt werden?
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Kulturgüterschutzeinsatzplanung

Eine detaillierte und durchdachte KGS-Einsatzplanung 
ergänzt die FW-Einsatzplanung und erhöht bei Ereig-
nisfällen den Schutz von Kulturgut. Eine Person aus der 
KGS-Gruppe berät den Einsatzleiter der Feuerwehr hin-
sichtlich KGS und versorgt ihn mit genauen Kulturgüter-
informationen und Anleitungen für Schutzmassnahmen. 
Anhand dieser Vorbereitung kann in der KGS-Arbeitszone 
die Aufnahme von geborgenem und evakuiertem Kultur-
gut dokumentiert werden.
Für die Erstellung der KGS-Einsatzplanung werden zur Si-
cherstellung der Kompatibilität dieselben Geschosspläne 
und Schnitte verwendet wie für den FW-Einsatzplan. 

Die KGS-Einsatzplanung besteht aus folgenden Doku-
menten:
• Objekt-Übersichtsplan
• Schlüssel- und Adresslisten
• Kulturgüterliste 
• Kulturgutblätter mit Kulturgutinformationen und 

Schutzanleitungen
• Rapportblätter
• Kulturguterfassung
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Objekt-Übersichtsplan

Dieses Blatt ermöglicht eine schnelle Übersicht über das 
Objekt und seine Umgebung sowie über die Struktur des 
Objektes und seine Kulturgüter. Je nach Grösse und Kom-
plexität können für die inhaltliche Darstellung mehrere 
Blätter notwendig sein. Objekt-Übersichten haben zu ent-
halten: 

Foto (1)
Das Foto zeigt das geschützte Objekt aus der Perspektive 
der FW-Anfahrtsrichtung.

Situationsplan (2)
Der Situationsplan stellt die nähere Umgebung des Objek-
tes dar. Wichtig sind Nachbargebäude, Zufahrten, KGS-
Einrichtungen oder geplante Depots sowie ein Nordpfeil.

Geschosspläne (3)
Die Abfolge der Geschosspläne beginnt immer beim tiefst-
gelegenen Stockwerk. Auch Stockwerke, die über keine 

Kulturgüter verfügen, werden erfasst. Die Geschosspläne 
sind einfach zu gestalten. Eingänge werden mit Pfeilen 
markiert, Treppen, Stufen oder den Weg bestimmende 
feste oder schwer bewegliche Einrichtungsgegenstände 
werden eingezeichnet. Mehrere bzw. grössere Geschosse 
werden im Objekt-Übersichtsplan auf jeweils einem eige-
nen Blatt dargestellt. 
Zusätzlich können Schnittpläne bei einem Objekt von er-
heblicher Relevanz sein, weshalb diese bei Bedarf ange-
fügt werden.

KGS-Nummer (4)
Die einfache KGS-Nummer ohne KGS-Schild bezeichnet 
den Standort der entsprechenden Kulturgüter. Diese setzt 
sich aus der KGS-Objektnummer (vergeben durch das 
Amt für Kultur) und der Kulturgutnummer, die durch die 
Priorisierung entsteht, zusammen.

1

2

3

4
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Schlüssel- / Adresslisten

Dieses Blatt listet die für das Kulturgut verantwortlichen 
Personen auf und zeigt die Schliesssysteme und die Ver-
teilung der jeweiligen Schlüssel auf. Dabei sind folgende 
Aspekte zu berücksichtigen:

• Die Schlüssel- / Adressliste wird sowohl dem Feuer-
wehreinsatzplan als auch der KGS-Einsatzdokumen-
tation beigefügt.

• Mit dem Besitzer des KGS-Objektes ist zu bestimmen, 
welcher Personenkreis bei einem Ereignis informiert 
oder aufgeboten werden muss. Meistens sind dies 
Vertreter aus den Bereichen Verwaltung, Betreuung, 
Haustechnik oder Unterhalt. Auch externe Personen, 
wie zum Beispiel Besitzer von Leihgaben, Restaura-
toren usw., können zu dieser Gruppe gehören. Ideal 
wäre es, über einen Vertreter des Besitzers die Alarm-
kette selbstständig weiterführen zu lassen.

• Jedes KGS-Objekt verfügt über mehrere Schliesssys-
teme. Vorteilhaft ist die Anbringung einer Schlüssel-
hülse direkt am KGS-Objekt. Auch die Möglichkeit, 
die Schlüssel bei der Polizei oder dem zuständigen Si-
cherheitsdienst zu hinterlegen, ist zu prüfen. Die Zu-

sammenstellung eines Notschlüsselsatzes gestaltet 
sich oft schwierig, speziell die Entscheidung, welche 
Schliesssysteme dazugehören. Diese Liste sollte nur 
die Systeme umfassen, welche direkt zu den Kultur-
gütern führen. Dazu gehören auch die Schlüssel zu 
Vitrinen, Archivschränken, Figurensicherungen usw. 

• Die Schlüssel zu Alarmanlagen und deren Standort 
werden aus Sicherheitsgründen nicht erwähnt.

• Die Schlüssel- / Adressliste sollte regelmässig über-
prüft und aktualisiert werden. Bei einer solchen 
Überprüfung durch den KGS-Koordinator sollten 
auch die Notschlüssel der Schlüsselhülsen sowie die 
hinterlegten Schlüsselsätze miteinbezogen werden. 

• Alle Schlüssel sind direkt vor Ort zu testen, um die 
Tauglichkeit der Schlösser feststellen zu können.

• Die Beschriftung der Schlüssel ist wesentlich und 
wird für das jeweilige Objekt eindeutig und einheit-
lich gestaltet.
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Kulturgutliste

Diese Zusammenstellung listet die Kulturgüter des Objek-
tes auf, welche in der ersten Phase der Ereignisfallreak-
tion zu schützen sind. Ebenso ist sie eine einfache Über-
sicht über die zu tätigenden Schutzmassnahmen.

• In der ersten Spalte wird das Geschoss oder der Ge-
bäudeteil angeführt, in welchem sich das Kulturgut 
befindet. Diese werden mit Kürzeln (UG – Unterge-
schoss, EG – Erdgeschoss, OG – Obergeschoss etc.) 
oder mit der jeweiligen Bezeichnung angeführt. 
Diese können mit Stockwerknummern (z.B. OG1) er-
gänzt werden.

• Die tiefste KGS-Nummer wird dem Kulturgut mit der 
höchsten Priorität zugeordnet. Die Prioritätenreihen-
folge entspricht selten einer numerischen Aufteilung 
der Kulturgüter auf die Geschosse, weshalb die Rei-
henfolge der KGS-Nummer auf der Kulturgüterliste 
nicht immer chronologisch ist.

• Die KGS-Nummer kann mit Kleinbuchstaben zur Auf-
listung von Kulturgutgruppen ergänzt werden (z. B. 
Kreuzweg, Fenster, Türflügel). Dabei ist, auch bei nur 
zwei Teilobjekten, eine Bindung einzusetzen (z. B. 
5.000 a-e) oder eine Aufzählung anzuführen.

• Bezeichnungen werden grundsätzlich einfach ge-
halten (z. B. Kreuz, Figur, Bild, Möbel, Vase, Schrift-
stück, Fenster). Umschreibungen wie «Maria mit 
Kind», «vergoldet», «gerahmt» können zur genaueren 
Erkennbarkeit des Kulturgutes beitragen.

• Das KGS-Schild in der Spalte «evakuieren / vor Ort 
schützen» weist auf bewegliches und unbewegliches 
Kulturgut hin und gibt einen ersten Überblick über zu 
tätigende Massnahmen. Eine Mischform von Mass-
nahmen ist möglich, wenn beispielsweise nur Teile 
eines Objektes evakuiert werden.
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Das Kulturgutblatt

Das Kulturgutblatt enthält die Kulturgutinformation so-
wie die Schutzanleitung zum jeweiligen Kulturgut. Die-
ses wird im Ereignisfall beim Beantragen der jeweiligen 
Massnahme vom Kulturgüterschutzkoordinator an den 

Einsatzleiter und in der Folge dem ausführenden Trupp 
übergeben. Es gibt den Einsatzkräften notwendige Infor-
mationen über den Standort des Gegenstandes und über 
Besonderheiten im Umgang damit.

1. Der FW-Einsatzleiter 
schildert dem KGS-Koor-
dinator die Lage anhand 
des FW-Einsatzplanes. 
Der KGS-Koordinator be-
urteilt notwenige Schutz-
massnahmen für betroffe-
ne Kulturgüter.

2. Der KGS-Koordinator 
stellt beim FW-Einsatzlei-
ter mit dem Kulturgutblatt 
aus dem KGS-Einsatzord-
ner den Antrag auf eine 
Schutzmassnahme.

3. Mit Hilfe des Lagepla-
nes in der Kultugut-Infor-
mation finden die Einsatz-
kräfte das Kulturgut.

4. Die Einsatzkräfte führen 
die Massnahme nach den 
Angaben der Schutzanlei-
tung aus.
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Symbole und Piktogramme

Objekt- und Kultgutnummer

Gefährdung durch Feuer

Gefährdung durch Rauch und Verschmutzung

Gefährdung durch Wasser und Feuchtigkeit

Gefährdung durch Schlag und mechanische Einwirkung

Priorisierung

Figur

Kreuz

Bild

Wandbild

Fenster

Täfelung

Möbel

Archivschrank

Planschrank

Rollregalanlage

Regal

Vitrine

Raumvitrine

Bibliothek

Identifikation und Gefährdung

Beispiele für die Darstellung der Kulturgutart

Um in den Übersichtsplänen und den Kulturgutblättern 
eine möglichst gute Überblickbarkeit zu gewährleisten, 
werden zur Verortung der Kulturgüter verschiedene Sym-
bole und Piktogramme verwendet. Dabei handelt es sich 
um Schilder für die Kulturgutnummer, Gefahren- und Pri-
orisierungssymbole und vereinfachte Darstellungen der 

Kulturgutart. Dies gewährleistet ein schnelles Erkennen 
des Objektes und lässt Schlüsse auf notwendige Sofort-
massnahmen zur Schonung und Sicherung zu. Im Fürs-
tentum Liechtenstein sind dazu möglichst gleiche Sym-
bole und Piktogramme zu verwenden. Diese können über 
die Fachstelle KGS bezogen werden.

003.003
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Kulturgutinformation

Die Kulturgutinformation befindet sich auf der Vorderseite 
des Kulturgutblattes. Es ermöglicht die gezielte Einfluss-
nahme des KGS-Koordinators auf dem Schadensplatz. 
Dem FW-Einsatzleiter erleichtert es die Befehlsgebung 
und den Einsatzkräften die Orientierung.

• Die Lage des Kulturgutes wird mit «Innen/Aussen», 
dem Geschoss oder dem Gebäudeteil und gegebe-
nenfalls der Raumnummer in Fett-Schrift hervorge-
hoben.

• Auf dem Stockwerkplan ist mit orangen Piktogram-
men der genaue Standort der Kulturgüter markiert.

• Die Prioritäten werden durch den Eigentümer bzw. 
den Sammlungsverantwortlichen spätestens im Rah-
men der Notfallplanung festgelegt. Die höchste Pri-
orität erhält dabei fünf Sterne. Es ist möglich, dass 
weitere Kulturgüter die gleiche Einstufung erfahren.

• Der Standort wird mit Fett-Schrift hervorgehoben 
(Ostwand (Lage im Raum), vom Eingang links (Zu-
gang und Richtung), 13 m (direkte Entfernung zum 
Objekt))

• Sind Standorte schwer zu beschreiben, empfiehlt es 
sich, diese gemeinsam mit einem Verantwortlichen 

der FW zu formulieren. Standorte sind nur als Fix-
punkte definiert, die Wahl des Weges zu ihnen bleibt 
der Feuerwehr vorbehalten.

• Werden andere Zugänge gewählt, werden Richtungs-
angaben wie links/rechts sowie Distanzen irrelevant.

• Für die Anzeige der Gefährdung für das Kulturgut 
werden Gefährdungspiktogramme verwendet.

• Der Personaleinsatz wird mit einem Verantwortlichen 
der Feuerwehr vorgängig besprochen und eingeübt. 
Die benötigte Anzahl ist abhängig von notwendigen 
Manipulationen, Sicherheitsvorschriften und der je-
weiligen Lage. Sobald Gefährdungen vorliegen, sind 
zumindest drei Personen einzusetzen.

• Bei Planung der Massnahme ist mit dem FW-Verant-
wortlichen der notwendige Materialbedarf unter Be-
rücksichtigung der den Einsatzkräften zur Verfügung 
stehenden Mittel festzulegen und in die Information 
aufzunehmen. Der endgültige Bedarf ist aber erst 
nach Einüben der Massnahme bekannt.

• Für Evakuierungen ist der Ort anzugeben, der in der 
FW-Einsatzplanung für das Notlager vorgesehen ist.
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Schutzanleitung

Die Schutzanleitung befindet sich auf der Rückseite des 
Kulturgutblattes. Mit Hilfe von Piktogrammen und foto-
grafischen Aufnahmen veranschaulicht sie den Einsatz-
kräften die zu treffende Schutzmassnahme.

• Das Kulturgut wird zusammen mit dem Vermes-
sungsraster als Fotografie dargestellt.

• In einfachen Piktogrammen werden Situation, Mani-
pulationen und Details der Schutzmassnahme illust-
riert.

• Bei der Gestaltung der Anleitung ist nur das Wesent-
liche hervorzuheben. Dabei beschränken sich die An-
gaben auf die Ermöglichung und Vereinfachung der 
Manipulation.

• Steht kein Grafikprogramm zur Verfügung, werden 
einfache, saubere, deutliche und aussagekräftige 
Handskizzen oder Fotos eingesetzt.

• Die auf den Darstellungen beschriebenen Massnah-
men müssen in einfachen Manipulationsübungen 
sowie in einer Einsatzübung unter erschwerten Be-
dingungen getestet werden. Nur realistische Aufga-
benstellungen werden in den Objektordner aufge-
nommen.

• Die Skizze in der Schutzanleitung kann, wenn die je-
weilige Massnahme erprobt wurde, auch durch ein 
Foto ersetzt werden.

• Die angezeigten Grafiken sind Beispiele für die Dar-
stellung von Schutzanleitungen.
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Rapportblatt

Das Rapportblatt hält bei der Massnahmendurchführung 
während eines Ereignisfalls den Weg zum Kulturgut so-
wie dessen Standort und Zustand nach dem Ereignis fest. 
Sie wird bei der Rückgabe an den Besitzer als Beleg ver-
wendet. Für jedes Kulturgut ist ein Rapportblatt in die 
KGS-Einsatzplanung aufzunehmen. Die Verwendung der 
Rapportblätter folgt einem Prozess, der eine Nachvollzieh-
barkeit der erfolgten Tätigkeit ermöglicht. 

In der KGS-Arbeitsstrasse und bei den Stabilisierungssta-
tionen wird jede Tätigkeit am Kulturgut auf neutralen Rap-
portblättern vermerkt. Dabei muss immer die KG-Nummer 
eingetragen werden, damit am Schluss die Angaben von 
diesen Rapportblättern korrekt auf die jeweiligen kultur-
gutbezogenen Rapportblätter übertragen werden können.

In einem Ereignisfall sind die kulturgutbezogenen Rap-
portblätter für alle in der KGS-Einsatzplanung erfassten 
Kulturgüter auszufüllen. Dies betrifft auch jene, die durch 
das Ereignis möglicherweise nicht betroffen sind und 
dementsprechend vor Ort verbleiben.

Um die Objekte während des Stabilisierungsprozesses 
zuordnen zu können, werden diese mit Markierungsetti-
ketten versehen. Diese Etiketten werden gemeinsam mit 
neutralen Rapportblättern beim Notfallmaterial bereit ge-
halten.

Sollte ein Objekt vor einer Gesamtrückgabe an den Eigen-
tümer zurückgegeben werden müssen, wird dies mittels 
Quittungsabschnitten im Doppel quittiert.
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Kulturguterfassung

Die Kulturguterfassung ist eine Arbeitsliste über alle in 
der Kulturgutliste angeführten Kulturgüter. Sie ermöglicht 
die Übersicht über Standorte und Zustand der Kulturgüter 
nach der Durchführung von Schutz-, Sicherungs- und Sta-
bilisierungsmassnahmen im Rahmen eines Ereignisfalls.

Nach dem Zusammenzug der Rapportblätter füllt der 
KGS-Koordinator die Kulturguterfassung aus. Sie zeigt 
auf einen Blick die Auswirkungen des Ereignisses auf die 
Kulturgüter.

Die Kulturguterfassung und die Rapportblätter werden 
dem Brandermittler, dem FW-Einsatzleiter und dem Be-
sitzer in Kopie zur Verfügung gestellt.

Nach der Beendigung eines Einsatzes, in dem Kulturgüter 
involviert sind, werden diese wieder in das Objekt bzw. 
eine weitere Unterbringungsstätte (Notlager, KGS-Raum) 

verbracht oder bestimmten Stabilisierungsmassnahmen 
zugeführt. Dabei ist auf Folgendes zu achten:

• Kulturgüter werden nur legitimierten Personen aus-
gehändigt (Besitzer, Restaurierungspersonal, durch 
den Besitzer beauftragte Restauratoren etc.).

• Werden einzelne Kulturgüter ab-, zurück- oder wei-
tergegeben, ist die Quittung des Rapportblattes zu 
verwenden. Die Markierungsettikette wird abgenom-
men und an das Rapportblatt geheftet.

• Die Originale gehören zur Schadensfalldokumentati-
on und werden zusammen mit allfälligem Dokumen-
tationsmaterial (Fotos, Zeichnungen, Skizzen etc.) 
zur Archivierung an das Amt für Kultur, Fachstelle für 
KGS in der Abteilung Denkmalpflege, übergeben.
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Vorlage, Erstellung und Verteilung der KGS-Objektordner

Nach Fertigstellung der KGS-Notfallplanung wird diese 
bei der Fachstelle KGS eingereicht und vorgestellt. (KGSV 
2021, Art.10) Es folgt eine Überprüfung der Unterlagen 
auf Vollständigkeit und Konformität zu den Leitfäden 
durch die Fachstelle KGS. Anschliessend wird der Notfall-
plan durch den Eigentümer des Kulturguts und die Fach-
stelle KGS der verantwortlichen Person der zuständigen 
Gemeindefeuerwehr und der KGS-verantwortlichen Per-
son der Gemeinde vorgestellt. Nach einer letzten Prüfung 
durch alle Beteiligten (Eigentümer, Fachstelle KGS, KGS-
verantwortliche Person der Gemeinde und Feuerwehr) ist 
der KGS-Notfallplan freigegeben. Aktualisierte Notfall-
pläne werden der Fachstelle KGS vorgelegt, bei grund-
legenden Änderungen wird nach dem eben dargestellten 
Schema vorgegangen.

Die Fachstelle KGS stellt nach Absprache mit dem KGS-
Koordinator die informations- und stufengerechte Ver-
fügbarkeit des Notfallplanes für die Einsatzelemente und 
Partner des KGS-Verbundes sicher. Sensible Informatio-
nen, welche nur für die jeweilige KGS-Gruppe relevant 
sind, werden dabei entfernt. Diese Massnahme stellt si-
cher, dass die Unterlagen für die Einsatzelemente des 
KGS-Verbundes im Ereignisfall bereits verfügbar sind. 
Somit ist ein schneller Überblick über die Lage und die ra-
sche und effiziente Unterstützung des KGS-Koordinators 
gewährleistet.

Erstellung KGS-Objektordner
Die einzelnen Blätter der KGS-Einsatzplanung, mit Aus-
nahme der Rapportblätter und der Kulturguterfassung, 
werden laminiert oder in transparente Zeigetaschen ge-
geben, um sie vor Wasser zu schützen und mit Folienstif-
ten beschreibbar zu machen. So sind die Blätter besser 
für den Einsatz der Feuerwehr geeignet und können nach 
der Verwendung zur Dokumentation gegeben werden. 
Die Lochung kann bei stabilen und festen Laminierun-
gen zur besseren Herausnahme zusätzlich eingeschnitten 
werden.
Die KGS-Objektordner werden so erstellt, dass sie über-
sichtlich, robust und leicht zu handhaben sind. Als Um-
schlag werden kunststoffbeschichtete A4-Ringordner 
mit 4 Ringen verwendet. Eine eingeschnittene Lochung 
ermöglicht das Herausziehen der Blätter aus der Mappe 
ohne eine vorherige Öffnung der Mappenklammern. 

Verteilungsschlüssel
Der Verteiler für die KGS-Objektordner-Exemplare stellt 
sich wie folgt dar: 
• KGS-Koordinator
• jedes Mitglied der KGS-Gruppe
• Fachstelle KGS – versperrt im Feuerschutzschrank
• evt. Bereithaltung eines Exemplars bei der Verwal-

tung des KGS-Objektes



17

Notfallstruktur für Kulturgüter

Eine Koordinierung der Mitglieder der Kulturgutinstitu-
tion ist in einem Ereignisfall entscheidend. Diese ermög-
licht einen geregelten Ablauf der Notfallmassnahmen und 
eine Geringhaltung der Auswirkungen. Die grundsätz-
liche Verantwortlichkeit liegt immer beim Eigentümer, 
dieser kann aber bestimmte Verantwortungsbereiche und 
Funktionsausübungen delegieren. Im Ereignisfall muss 
klar sein, wer bis zu welchem Grad Entscheidungen tref-
fen kann, wer den Einsatzleiter der Feuerwehr unterstützt 
und welche durch das Ereignis notwendig gewordenenen 
Aufgaben durch wen abzudecken sind. Dies erfolgt über 
die Bildung einer Notfallstruktur, in der ein KGS-Koordi-
nator und je nach verfügbarer Struktur eine KGS-Gruppe 
bestimmt wird. Diese wirkt unmittelbar mit der Einsatz-
struktur des KGS-Verbundes zusammen und wird im Er-
eignisfall durch deren Mitglieder unterstützt.
Dazu werden relevante Informationen und Daten zusam-
mengeführt und notwendige Funktionen festgelegt. Die 
definierten Personen werden durch Ausbildungen im Rah-
men des KGS-Verbundes und im direkten Zusammenwir-
ken mit der Fachstelle KGS auf ihre Aufgaben vorbereitet. 
Die darauf abgestimmte Festlegung von Abläufen ermög-
licht im Ereignisfall ein rasches und effizientes Handeln 
sowie ein geregeltes Zusammenwirken mit den Einsatz-
kräften der Feuerwehr.

Allgemeiner Alarmierungsablauf
Der Alarmierungsablauf ist auf die Besonderheiten des 
organisatorischen Umfeldes des Kulturgutes abzustim-
men und festzulegen. Wenn Alarmsysteme an das Netz 
angeschlossen sind, gehen Alarme wie ein Feueralarm 
oder Wasseralarm in der Regel bei der Landes-Notruf- 
und Einsatzzentrale ein, durch welche die Einsatzkräf-
te der Feuerwehr und der Polizei alarmiert werden. Die 
Feuerwehr informiert die im FW-Einsatzplan festgelegten 
Stellen, wie den KGS-Koordinator, dessen Stellvertretung 
oder auch das Kommandoelement des KGS-Verbundes. 
Nach einem Kommandogespräch wird entschieden, ob 
die KGS-Gruppe aufgeboten und die Einsatzelemente des 
KGS-Verbundes angefordert werden oder ob kein Ein-
schreiten dieser Elemente notwendig ist (siehe Teil 1 – 
Kulturgüterschutz im Fürstentum Liechtenstein, Seite 13). 
Dieser Alarmierungsablauf beinhaltet auch Evakuierungs-
massnahmen für Personen sowie andere Vorgänge, deren 
Planung Teil einer allgemeinen Notfallplanung ist. Auf 
diese Massnahmen wird im Folgenden nicht eingegan-
gen.
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Verantwortlichkeiten

Grundsätzlich ist der Eigentümer für sein Kulturgut voll-
umfänglich verantwortlich. Die Organisation kann an ge-
eignete Mitarbeiter übertragen werden. In diesem Sinne 
bestimmt der Eigentümer einen KGS-Koordinator und ge-
gebenenfalls eine KGS-Gruppe. Durch die Einbringung in 
den KGS-Verbund können die ausgewählten Personen auf 
ihre Aufgabe vorbereitet werden. 

KGS-Koordinator
Bei der Festlegung dieser Funktion ist darauf zu achten, 
dass die Person in ihrem Bereich sowohl den Überblick 
über das zu schützende Kulturgut als auch Kenntnisse 
in Bezug auf das Kulturgut selbst mitbringt. Ebenso be-
nötigt diese Person den Rückhalt des Eigentümers sowie 
die Unterstützung aller relevanten Stellen und Personen. 
Der Koordinator leitet im Ereignisfall die KGS-Gruppe und 
ist der Ansprechpartner für die Einsatzorganisationen wie 
die FW und die Polizei sowie für den KGS-Verbund. Die 
nötigen Kompetenzen zum Treffen von Entscheidungen 
sind, speziell bei fehlender Verfügbarkeit von Entschei-
dungsträgern, mittels einer schriftlichen Dienstanweisung 
zu übertragen.

KGS-Gruppe
Die KGS-Gruppe setzt sich aus der für den KGS verant-
wortlichen Person, deren Stellvertretung und Personen 
aus dem Umfeld des Kulturgutes zusammen, welche sich 
aufgrund von deren Aufgabenbereich oder einem ander-
weitigen Hintergrund nach einer Einweisung/Ausbildung/
Vorbereitung im Ereignisfall in die Notfallmassnahmen 
einbringen können. Diese sind in die Abläufe und die Tä-
tigkeiten im Ereignisfall einzuweisen und auch mit not-
wendiger Ausrüstung (z. B. Helm, Warnwesten, Arbeits-
handschuhe etc.) auszustatten.

Aufbietung der KGS-Gruppe
Für die Aktivierung der KGS-Gruppe bietet sich ein Alar-
mierungskreis an. Dabei ist sicherzustellen, dass der KGS-
Koordinator seinen Stellvertreter sowie die erste Person 
im Kreislauf aktiviert. Diese informiert die nächste Per-
son. Wenn diese nicht erreichbar ist, wird die darauffol-
gende Person informiert. Aus diesem Grund ist es auch 
wichtig, dass jede  Person im Kreislauf die Namen der bis-
her informierten Personen weitergibt. Am Ende gibt der 
Stellvertreter dem KGS-Koordinator Rückmeldung über 
die Durchführung des Alarmierungskreislaufs und darü-
ber, welche Personen informiert wurden.

KGS-Berater
Als KGS-Berater wird jene Funktion bezeichnet, die im Er-
eignisfall den Einsatzleiter der Feuerwehr unterstützt und 
mit notwendigen Informationen zum Kulturgut versorgt. 
Im Idealfall ist dies der KGS-Koordinator. Umstände kön-
nen aber auch dazu führen, dass die erste am Ereignis-
ort eintreffende Person der KGS-Gruppe diese Funktion 
übernimmt. Daher sollte jedes Mitglied mit einer KGS-
Einsatzplanung ausgestattet sein.

Die KGS-Gruppe besteht aus dem KGS-Koordinator und den weite-
ren Mitgliedern. Je nach Situation übernimmt eine dieser Personen 
die Rolle des KGS-Beraters (siehe Teil 1, Seite 15 u. 16).

Für die Aufbietung der KGS-Gruppe bietet sich ein Ringsystem an.
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Informationssammlung

Kontaktliste
Weiterer Inhalt des allgemeinen Teils ist eine Liste mit 
Kontakten, die für die Bewältigung eines Ereignisfalls 
notwendig und auch für die darauffolgenden Tätigkeiten 
nützlich sind. Dies richtet sich nach der Art des Kulturgu-
tes, nach dessen Besonderheiten und äusseren Gegeben-
heiten, welche durch den Risikomanagementprozess in 
Betracht gezogen wurden. Dabei ist die demensprechen-
de Kategorie, der Name des Kontaktes, dessen spezielles 
Leistungsspektrum, die Telefonnummer, und, wenn vor-
handen, die Adresse anzuführen. Zusätzlich können spe-
zielle Informationen in einem Feld für Sonstiges angeführt 
werden. Dies können sein:
• Notfallnummern Einsatzorganisationen
• Normerreichbarkeiten Einsatzorganisationen 
• Betriebliches Schlüsselpersonal (gegenbenfalls mit 

Foto)
• Erreichbarkeit der Mitarbeiter (Beachtung der daten-

schutzrelevanten Aspekte)
• KGS-Verbund (gegebenenfalls mit Foto)
• Notdepotflächen und deren Zugänglichkeit
• Gefriermöglichkeiten
• Transportmöglichkeiten
• Restauratoren/Spezialisten

Notfallmaterial
Im Laufe der KGS-Notfallplanung ergibt sich der Bedarf 
an bestimmten Notfallmaterialien, die bereitgehalten wer-
den sollten. 
Das Zusammenstellen von Notfallboxen mit Material für 
die personelle Sicherheit und mit allgemeinen Hilfsmit-
teln für erste Tätigkeiten am Ereignisort bietet sich an. So 
ist zusätzlich zur KGS-Gruppe auch Hilfspersonal schnell 
ausgerüstet und einsatzbereit. Mögliche Inhalte für solche 
Boxen können über die Fachstelle KGS angefragt werden.
Zusätzlich wird notwendiges Verpackungsmaterial be-
reitgehalten. Werden Transportkisten und Bergewannen 
am Einsatzort bereitgehalten, ermöglicht dies rasch erste 
Bergetätigkeiten, bevor weiteres Material durch den KGS-
Verbund zugeführt werden kann. Als Standorte für Not-
fallmaterialien bieten sich Notdepotflächen oder andere 

Lager an. Diese sind im KGS-Notfallplan anzugeben.
Eine Einbeziehung der Fachstelle KGS vor der Anschaf-
fung ermöglicht die Kompatibilität der Ausrüstung mit 
der des KGS-Verbundes.

Notdepotflächen und Notlager
Die Festlegung von Notdepotflächen und Notlagern soll-
te in Absprache mit dem KGS-Verantwortlichen der Ge-
meinde erfolgen. Deren Platzierung darf den Einsatz der 
Feuerwehr nicht behindern.
Bei der Erkundung von Notdepotflächen und gegebenen-
falls von Notlagern ist auf folgende Punkte besonderes 
Augenmerk zu legen:
• Grösse
• Lagerbedingungen
• Wetterschutz/Lichtschutz/Sichtschutz
• Absperrbarkeit, Kontrollmöglichkeit des Zugangs
• Zugangsmöglichkeiten ausserhalb der Betriebszeit 

(Schlüssel, Schlüsseldienst etc.)
• Lagermöglichkeit für Notfallmaterial
• Zufahrtsmöglichkeiten für Transportfahrzeuge

Transportmöglichkeiten
Bei einem KGS-Einsatz werden für die Verbringung von 
evakuiertem Kulturgut in ein Notlager schon nach kurzer 
Zeit Transportkapazitäten benötigt. Es müssen daher Vor-
bereitungen getroffen werden, welche die Zugänglichkeit, 
die Zuführung von fremden und die Inbetriebnahme von 
betriebseigenen Transportmitteln sicherstellen.

Sonstiges
Zusätzlich werden in der Informationssammlung Unter-
lagen angehängt, die bei einem Ereignisfall nützlich sein 
könnten:
• Schaltpläne
• Brandschutzpläne
• Formular Notfallinventarliste (über Kulturgüter-

schutzverbund)
• Jährliche Überprüfungsliste

• Fotos/Abmessungen Notdepotflächen
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Ergänzende Leitfäden für den Kulturgüterschutz

Kulturgüterschutz in Liechtenstein

Das Kulturgüterschutzsystem (KGS-System) des Fürsten-
tums Liechtenstein ist ein auf die verschiedenen Ent-
scheidungsebenen abgestimmtes System, welches zum 
Ziel hat, durch Ereignisfälle belastetes Kulturgut mög-
lichst schnell und qualifiziert zu schützen, zu retten oder 
zu bergen. Der Leitfaden «Teil 1: Kulturgüterschutz im 
Fürstentum Liechtenstein – Einführung in das System» 
zeigt auf, wie diese relevanten und entscheidungsbefug-
ten Stellen verbunden sind und welche Verantwortung 
ihnen zukommt. Darauf aufbauend wird die Struktur 
und Funktionsweise des KGS-Verbundes dargestellt, wie 
dieser in einem Ereignisfall zur Unterstützung des betrof-
fenen KGS-Verantwortlichen zur Wirkung kommt und mit 
den Einsatzorganisationen zusammenarbeitet. 

Priorisierung und Risikomanagement

Eine der Grundlagen des KGS-Systems im Fürstentum 
Liechtenstein ist neben dem Betreiben des KGS-Ver-
bundes die Notfallplanung für Kulturgut. Im Abschnitt 
Krisenbewältigung wurde auf den ständig kreislaufen-
den Prozess des Risikomanagements für Kulturgüter als 
Grundlage dafür verwiesen. 
Der Behelf «Teil 2: Priorisierung und Sicherheit für Kul-
turgüter im Fürstentum Liechtenstein» bietet allgemeine 
sowie bestands-, notfallplanungs- und ereignisfallbezoge-
ne Erläuterungen zur Beurteilung und Priorisierung von 
Kulturgut und erklärt die Umsetzung von Inventarlisten, 

der Priorisierung im Bestand und in der Notfallplanung 
sowie der Risikoanalyse und eines allfälligen Sicherheits-
berichts.

Feuerwehreinsatzplanung

Der «Leitfaden zur Erstellung von Feuerwehreinsatzplä-
nen» des Amts für Bevölkerungsschutz gibt Anleitungen  
zum Aufbau von Führungsunterlagen für die Einsatz-
kräfte der Feuerwehr. Bei Kulturgütern wird der Bestand 
mitbeurteilt und mittels einsatzrelevanten Informationen 
in den Plänen berücksichtigt. Zusammen mit dem darauf 
aufbauenden gegenständlichen Leitfaden stellt er alle 
notwendigen Grundlagen und Vorgaben für die Erstel-
lung eines Notfallplans für Kulturgüter bereit.

Das Amt für Kultur stellt über die Fachstelle KGS in der 
Abteilung Denkmalpflege gerne weitere Informationen 
zum eingeführten KGS-System zur Verfügung. Zudem 
kann die Fachstelle KGS bei der Umsetzung der Massnah-
men, die in der diesbezüglichen Verordnung festgelegt 
sind, unterstützen. Dies beispielsweise begleitend bei der 
Erstellung von Notfallplänen. Mögliche Unterstützungs-
leistungen können dabei unter anderem sein: Feststellung 
des notwendigen und zweckmässigen Planungsaufwan-
des, Bereitstellung von Grundlagen und Hilfsmitteln oder 
auch Überprüfung und Erprobung der erstellten Pläne 
gemeinsam mit den relevanten Personen und Organisa-
tionen. 


